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Erwägungen
E. 23
janvier 1991 hen. Ich bin mit Ihnen der Meinung, dass wir eine Revision ein- leiten müssten, wenn diese andere Auslegung durch das Bun- desgericht wirklich zu schwerwiegenden Nachteilen führen würde. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, denn die praktische Folge wird doch eher sein, dass eine Erbengemein- schaft ein Grundstück während der Existenzdauer der Erben- gemeinschaft veräussert. Damit wird eine neuerliche Sperrfrist verhindert, und die geschilderten schweren Nachteile können weitgehend behoben werden. Hinzu kommt, dass dieser Bundesbeschluss wie alle ändern zeitlich sehr begrenzt ist; er läuft Ende 1994 aus. Wenn wir jetzt ein Revisionsverfahren durchführen, müssen wir eine Bot- schaft ausarbeiten, die durch beide Räte gehen muss. Im Nor- malfall - Sie kennen Ihren eigenen Betrieb - beansprucht das sofort wieder ein Jahr. Lohnt sich das noch für eine Sache, wie sie hier geltend gemacht wird? Wir haben auch bei anderen Gesetzen Interpretationen und Urteile des Bundesgerichtes, die uns nicht total gefallen. Wenn wir im Justizdepartement immer dann, wenn das Bun- desgericht eine Norm etwas anders auslegt, als wir uns das vorgestellt haben, sofort mit Gesetzesrevisionen beginnen, dann habe ich nicht mehr nur 12 Gesetzesvorlagen bei Ihnen hängig, wie das zurzeit der Fall ist, sondern 20 bis 30. Es war daher auch das zeitliche Moment, das uns dazu bewogen hat zu sagen: Der Nachteil ist nicht so schwerwiegend, dass wir jetzt unbedingt ein Revisionsverfahren einbringen müssen. Zur Motion von Herrn Ducret. Herr Ducret möchte mehrere Re- visionsanliegen in diesen Prozess einbringen: einmal eine Verkürzung der Sperrfrist von fünf auf drei Jahre, dann meh- rere Ausnahmebestimmungen und, was mir am meisten Sorge macht, die Einführung einer generellen Härteklausel. In beiden Räten wurde über diesen Punkt sehr lange diskutiert. Wir haben uns zur Enumeration aller Ausnahmen entschieden und nicht zu einer generellen Härteklausel zur Verfügung der Rechtsanwendungsorgane der Kantone. Der Bundesrat ist daher überzeugt, dass die Einführung einer solchen generellen Härteklausel zu einer weitgehenden Aus- höhlung des ganzen Bundesbeschlusses führen würde. Das ist der Hauptgrund, weshalb wir diese Motion abgelehnt ha- ben. Präsident: Herr Thür teilt mit, dass die grüne Fraktion alle drei Motionen ablehnt. / Ad 90.055 Motion II der Kommission Motion II de la commission Abstimmung - Vote Für Ueberweisung der Motion 75 Stimmen Dagegen 54 Stimmen 90.577 Motion Spoerry Abstimmung - Vote Für Ueberweisung der Motion 83 Stimmen Dagegen 39 Stimmen 90.827 Motion Ducret Abstimmung - Vote Für Ueberweisung der Motion 71 Stimmen Dagegen 55 Stimmen Schluss der Sitzung um 22.05 Uhr La séance est levée à 22 h 05
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